
1. Verwaltungsangestellte Gabriele Hermanns wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs zur Schriftführerin für die Niederschrift der Beschlüsse des Rates gemäß § 52 
Gemeindeordnung NW bestellt. 
 

2. Zur Vertreterin werden die Verwaltungsangestellte Claudia Pohl und zum Vertreter 
Stadtamtmann Norbert Sauren bestellt. 


